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'II- 3~IoZ,der Beilagen zu den st('no~raphischen Protokollen des Nationalrates 

REPUBLIK öSTERREICH XIII. Gesetzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl.21.891/28-6-1/1974 

1010 Wien, den ..... .2.6 .•..... l'1ärz ........... ,,; ................ t97.4. 
Stubenring 1 
T cltphon 57 56 55 

Be a n tw or tun ~ 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.SCnwHmER, 
Dr.WIESINGER, Dr.HAUSER, Dr.fIDBINEK und 
Genossen an den Bundesminister für soziale 
Verwaltung, betreffend Kostentragung bei Ab­
treibungen obne medizinische Indikation durch 
die gesetzliche Krankenversicherung (Noo1615/J). 

Zu den an mich gerich~eten Fragen möchte ich zu­
nächst einige Feststellungen treffen. Mit d.er vom 
Nationalrat im Rahmen der Strafrechtsreform beschlossenen 
Straffreiheit der Schwangerschaftsunterbrechung in den 
ersten drei Monaten wurde ausschließlich die Absicht ver-
.fol~t, eine diesbezügliche Handlungsweise der in einer 
Notsituation befindlichen Frau von der Strafdrohung zu 
befreien. Für die Beurteilung des rechtlichen Gehaltes 
der Schwangerscha.ftsunterbrechung im Verhältnis zur 
Sozialversicherune; ist mit diesem Gesetzesbe:schluß ,keiner­
lei Änderung eingetreten, es 'sei denn, daß durch den Weg­
fall der Strafdrohung das Faktum der Schwangerschaftsunter­
brechung als erlaubte Handlung gilt und alle Uberlegungen, 
die schon aus dem Grund der'Unerlaubtheit der Handlung zu 
einer wie auch immer gearteten Schlußfolgerung kommen, 
hinfällig sind. 

Die genannten Abgeordneten haben an mich in diesem 
Zusammenhang die folgenden Fragen gerichtet, die ich im 
einzelnen wie folgt beantworte: 
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1. Ist Ihnen bekannt, daß im Y~ankheitsbegriff 
~es ASVG die Vornahme einer Abtreibung ohne medizinische 
Indikation nicht enthalten ist? 

Antwort: _ .. 

Mir ist die Formulierung des KrruLkheitsbegriffes 
im ASVG bekannt; § 120 oAbs .. 1 Z.1 ASVG lautet: 
"1m Versicherungsfall der Y~ankheit mit dem Beginn der 
Krankheit, das ist des re~elwidrige_no X;:örper.::,. odeF Geis·tes­
zustandes, der die F..rankenbehandlung notwendig macht .. 11 

§ 133 Abs.2 lautet: 
IIDie Krankenbehandlung muß ausreichend und zweckmäßig 
sein, sie darf jedoch das naß des Notl.vendigen nicht iiber­
schreiteno Durch die Krankenbehandlung sollen slie Gesund­
pet.h die Jirbei ts.fähip.:kei t ,und d.ieFähigke~t, fÜ.:r._fu 
lebenm'\Tichtigen persönlichen Bed:tirfJ~isse zu sor:~"t. nac,h 
r-löglichkei t wiederher~~tel]h..ßefeslißt oder gebes.sert, 
werden 00 .. 000

11 

Der Begriff "Krankheit" und die Krankenbehandlung 
sind im Gesetz nicht einschränkend, sondern umfassend 
festgelegto 

2 .. Ist Ihnen weiters bekannt, daß die Vertrags;:eartner 
der gesetzlichen Krankenversicherung, ·also·im speziellen 
Fall .Ärzte und Krankenanstalten, nur solche Leistungen 
verrechnen dürfen, die unter den VersiCherungsfall der 
Krankheit im Sinne des ASVG fallen? 

Antv'lOrt: 

Ich stelle klar, daß nach § 117 Z .. 4 lit.a und c 
ASVG Ärzte und Krankenanstalten auch Leistungen verrechnen 
dürfen, die nicht unter den Versic~erungsfall der Krank­
heit im Sinne des ASVG fallen. Gemäß § 117 Z.4 werden als 
Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft u.a. 

I' 
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ärztlicher Beistand sowie Pflege in einer Krankenan­
stalt gewährt. 

Im übrigen ist auch die medizinische Indikation· 
weder dem Begriff noch der Sache nach als Krankheit 
zu bezeichnen, sondern eine medizinische Entscheidung 
zur Verhinderung allfä;Llig eintretender gesundheits­
nachteiliger Folgewirkungen für das Kind bzw. das Leben 
der Mutter. 

3 .. Was veranIaßt Sie daher, als den für die Sozial­
versicherung veranthTortlichen 11inister, in der Öffent­

lichkeit zu erklären, d~~ Sie nichts gegen derartif~ 
gesetz'tiidrige Handlungen einzuv.renden hätten? 

In meiner Verantwortung als zuständiger Ninister 
stelle ich fest, daß meine Erklärungen vor dem li'ernsehen 
und den Journalisten meiner Rechtsauffassung auf Grund 
der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen des ASVG (siehe 
Beantwortung der Fragen 10 und 2.) entsprechen. Ich ver­
wahre mich mit Nachdruck dagegen, daß die Anfragesteller 
diese ÄUßerungen als Aufforderung zu gesetzwidrigen 
Handlungen bezeichnen, wie sie dies in der subjektiven 
Formulierung ihrer Fragestellung darstellen. 

4. Sind Sie nicht auch der Ansicht, daß Ihre 
Äußerungen als Aufforderung zu gesetzwidrigem Verhalten 
aufgefaßt werden könnten? 

Antwort: 

Neinl 

Die Anfragesteller selbst schreiben in ihrer schrift­
lichen Anfrage, daß meine· ÄUßerungen "den Eindruck er­
wecken ff

, daß ich die Vornahlne von Abtreibungen ohne 
medizinische Indikation· auf Kosten der gesetzlichen Kranken-
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versicherung IIdulden werdello Wenn selbst bei ihnen 

"nur der Eindruck erweckt wird", daß ich dies "dulden 

werde 11, mit vlelchem Recht unterstellen sie mir gesetz­

widrige Absichten., 

Ich l'liederhöle, daß meine Auffassung, wonach auf 

Grund der gesetzlichen Bestimmungen des .AßVG die Inan­

spruchnahme der Kraru{enanstaltspflege und der är~tl~chen 

Hilfe für einen Schwangerschaftsabbruch in allen F&llen 

der seelischen Bedrängnis der werdenden I-1t"ttter rechtlich 

mBglich ist, das heißt, nicht dem bestehenden Gesetz 

widerspricht, sondern gesetzeskonform iste 

50 Welche Maßnahmen werden Sie als }.ufsichtsQ~hBr9-~ 

ergreifen,' um dafür zu sorge_ll, daß im Ein.kla.:r::~:5...JDi.:..1,? __ ~ 

,geltenden Vorschriften des ASVG Abtreibunß§n ohne )uedi­

zinische Indikation nicht un.t91' Z1:!8Ck,- u:.l.~,d .i&se~~2.§,­

'\vidriger Vervlendung der Mi tt eIder KrankQD."'l eT'~':; i .c:4~:r'ung 

vorgenommen werdenl 

Die Antwort auf diese neuerlich stci:)jek;;iv gE:3tellte 

Frage ergibt sich aus meinen bisherigen ErklärL<1'J.g;sn. 

Im übrigen stehe ich nicht an zu erklären, daß, .falls 

die Judikatur auf Grund eines Rechtsstreites zu einer 

anderen Rechtsauffassung gelangen sollte' - die Anfrage­

steller sind zu einer solchen Entscheidung allerdings 

nicht berufen - die notlvendigen gesetzlichen !'1aßnahmen 

getroffen 'VV'erden müßten. Solche Fälle hat es in der 

Vergangenheit schon bei Rechtsstreitigkeiten mehrfach 

gegeben., 
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